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597. Bekanntmachung des Regionalverbandes Ruhr

Aufgrund der §§ 1 (2), 7 und 23 des Gesetzes über den 
Regionalverband Ruhr, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15.11.2016 (GV NRW S. 965) in Verbindung mit 
der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung 
von kommunalem Ortsrecht (Bekanntm VO), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 05.11.2015 (GV NRW S. 
741) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht:

Haushaltssatzung des Regionalverbandes Ruhr für das 
Haushaltsjahr 2018

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes 
Ruhr hat nach § 9 Nr. 6 und § 20 Abs. 1 des Gesetzes 
über den Regionalverband Ruhr (RVR-G) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.02.2004 (GV NW 
S. 96), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 
(GV NW S. 965), in Verbindung mit §§ 78 ff Gemeinde-
ordnung NW vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel 15 Zuständigkeitsbereini-
gungsG vom 23. Januar 2018 (GV NW S. 90), in ihren 
Sitzungen am 15.12.2017 und 06.07.2018 folgende 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der 
die für die Erfüllung der Aufgaben des RVR voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Auf-
wendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 

leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflich-
tungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 89.101.350 EUR

dem Gesamtbetrag der 
Aufwendungen auf 91.302.350 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit auf 84.603.600 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit auf 92.713.350 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf 10.683.840 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf 32.428.040 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf 39.085.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf 13.690.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für In-
vestitionen 

erforderlich ist, wird auf 17.735.000 EUR

festgesetzt.

nachrichtlich: in 2018 Umschuldungen 9.700.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung 
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von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren er-
forderlich ist, wird auf  3.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf-
grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Er-
gebnisplan wird auf 2.201.000 EUR
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssiche-
rung in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

Die gemäß § 19 des Gesetzes über den Regionalverband 
Ruhr zu erhebende Verbandsumlage im Haushaltsjahr 
2018 wird auf 0,6717 % der Bemessungsgrundlagen 
festgesetzt.

Die Verbandsumlage ist in monatlichen Teilbeträgen 
zum 1. eines jeden Monats fällig.

§ 7

Die Verbandsumlage 2018 wird auch für das Jahr 
2019 so lange als vorläufige Verbandsumlage weiter 
erhoben, bis auf Grund der für 2019 maßgebenden Be-
messungsgrundlagen die Verbandsumlage errechnet 
werden kann.

Hinweis gem. § 7 (2) des Gesetzes über den Regional-
verband Ruhr

Eine Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften 
des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr beim Zu-
standekommen der Haushaltssatzung 2018 kann nach 
Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b)  eine Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) die Aufsichtsbehörde hatte den Beschluss der 
Verbandsversammlung vorher beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Verband vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Die Haushaltssatzung 2018 ist gemäß § 19 Abs. 3 des 
RVR-Gesetzes i. V. m. § 80 Abs. 5 Gemeindeordnung 
NW dem Innenministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen mit Schreiben vom 14.02.2018 angezeigt 
worden. Gleichzeitig wurde im Sinne des Umlagege-
nehmigungsgesetzes (UmlGenehmG) i. V. m. § 19 Abs. 
2 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr (RVRG) 
die Genehmigung des Hebesatzes für das Haushalts-
jahr 2018 beantragt.

Nach § 80 Abs. 6 Gemeindeordnung NW liegt die Haus-
haltssatzung 2018 mit ihren Anlagen zur Einsichtnah-
me ab der 35. KW im Raum 115 des Dienstgebäudes 
in Essen, Kronprinzenstraße 6 während der Dienststu 
den von Montag bis Donnerstag, 07:30 Uhr bis 16:00 

Uhr und Freitag, 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr bis zum 
Ende der Auslegung des Jahresabschlusses öffentlich 
aus.

Essen, 29.08.2018

Josef Hovenjürgen MdL

Vorsitzender der Verbandsversammlung

(514) Abl. Bez. Reg. Abg. 2018, S. 329

598.  Bekanntmachung 
der Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der  

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
RVR Ruhr Grün des Regionalverbandes Ruhr

Gemäß § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung von Art. 
16 Ges. vom 16.11.2004 (GV. NRW. S.644 ber. 2005 S. 
15) wird die Feststellung des Jahresabschlusses der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün für 
das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt bekannt gemacht:

1. Feststellung durch die Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung am 06. 
Juli 2018 den Lagebericht und den Jahresabschluss 
zum 31.12.2016 der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung RVR Ruhr Grün

- mit einer Bilanzsumme von 22.930.143,56 €

- mit einem Eigenkapital von 5.906.492,85 €

- mit einem Verlustausgleich von 8.930.508,41 € 
 durch den Regionalverband Ruhr

- mit einem Zuschuss in das eigene Vermögen RVR 
 Ruhr Grün von 125.263,32 € 

- und einem Jahresüberschuss von 121.458,30 €

analog § 97 (2) i.V.m. § 96 (1) Gemeindeordnung NRW 
und gem. § 26 (2) Eigenbetriebsverordnung NRW fest-
gestellt.

Die Verbandsversammlung beschließt gem. § 96 (1) GO 
NRW und § 26 (3) EigVO NRW den Jahresüberschuss 
von 121.458,30 € 2017 der Ausgleichsrücklage für 
forstliche Ausgleichszwecke zuzuführen.

Dem Betriebsausschuss wird gem. § 4 EigVO NRW 
durch die Verbandsversammlung Entlastung erteilt.

2. Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen:

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes RVR Ruhr Grün. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2016 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft BRV AG, Essen, bedient.

Diese hat mit Datum vom 19.02.2018 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

"Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bi-
lanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, sowie An-
hang - unter Einbeziehung der Buchführung und den 
Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
RVR Ruhr Grün, Essen, für das Wirtschaftsjahr vom 
01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen 
nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nord-
rhein-Westfalen liegen in der Verantwortung der Be-
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triebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 
GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lage-
bericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnis-
se über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres-
abschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar."

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft BRV AG ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. 
Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 
3 der Verordnung über die Durchführung der Jahres-
abschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungs-
pflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der 
GPA NRW nicht erforderlich. 

Herne, den 25.07.2018

GPA NRW

Im Auftrag

Thomas Siegert

__________

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirt-

schaftsjahr 2016 werden bis zur Feststellung des fol-
genden Jahresabschlusses im Gebäude des Regional-
verbandes Ruhr, Kronprinzenstraße 6, 45128 Essen, 
Zimmer Nr. 454, während der Dienststunden zur Ein-
sichtnahme verfügbar gehalten.

Essen, den 08. August 2018

Thomas Kämmerling

Betriebsleiter

(502) Abl. Bez. Reg. Abg. 2018, S. 330

599.  Bekanntmachung des Regionalverbandes Ruhr 

Die 19. Sitzung der Verbandsversammlung (Sondersit-
zung) findet am 

Montag, 24. September 2018 – 11.30 Uhr –

Hendrik-Witte-Saal, Chorforum Essen,

Fischerstr. 2-4, 45128 Essen

statt.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1.1 Vorstellungen der Landesregierung zur Ruhrkon-
 ferenz 

 Vortrag des Ministerpräsidenten

1.2 Inhaltliche Diskussion über das Thema “Ruhrkon-
 konferenz‘‘

1.3 Anfragen und Mitteilungen

Essen, den 27. August 2018

Josef Hovenjürgen

Vorsitzender der Verbandsversammlung

(93) Abl. Bez. Reg. Abg. 2018, S. 331

600.  Aufgebot der Sparkasse Bochum 

Der Gläubiger des Sparkassenbuches Nr. DE69 4305 
0001 0336 0894 95 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. DE69 4305 0001 
0336 0894 95 wird hiermit aufgefordert, binnen drei 
Monaten, spätestens in dem am 17. 12. 2018, 9.00 
Uhr, vor dem unterzeichneten Sparkassenvorstand 
anberaumten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vor-
lage des Sparkassenbuches anzumelden, widrigenfalls 
die Kraftloserklärung des Sparkassenbuches erfolgen 
wird.

D 98/18

Bochum, 30. 8. 2018

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S.   gez. 2 Unterschriften

(90) Abl. Bez. Reg. Abg. 2018, S. 331

601.  Kraftloserklärung der Sparkasse Hattingen 

Wir erklären das Sparkassenbuch mit der Kontonum-
mer 406 961 961, ausgestellt von der Sparkasse Hat-
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tingen, hiermit gemäß Teil II Abschnitt 6.1.2.6 AVV 
zum Sparkassengesetz für kraftlos.

Hattingen, 4. 9. 2018

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(48) Abl. Bez. Reg. Abg. 2018, S. 331

602.  Aufgebot der Sparkasse Hattingen 

Wir bieten das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
300 500 014 hierdurch auf. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches muss innerhalb 
von 3 Monaten seine Rechte unter Vorlage des Spar-
kassenbuches geltend machen. Nach Ablauf dieser 
Frist wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Hattingen, 31. 8. 2018

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(58) Abl. Bez. Reg. Abg. 2018, S.332

603.  Aufgebot der Sparkasse SoestWerl

Die von der Sparkasse SoestWerl ausgestellten Spar-
kassenbücher Nr: 301 167 003, 301 591 475, 301 591 
848, 301 592 119, 301 593 125, 301 593 463 und 301 
592 952 werden hiermit für kraftlos erklärt.

Soest, 29. 8. 2018

Sparkasse SoestWerl

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(48) Abl. Bez. Reg. Abg. 2018, S.332

604.  Aufgebot der Sparkasse Sprockhövel 

Die von der Sparkasse Sprockhövel ausgestellten Spar-
kassenbücher Nrn. 30 250 773 und 30 250 799 sind 
abhanden gekommen.

Die Inhaber der Sparkassenbücher werden hiermit 
aufgefordert, innerhalb von drei Monaten ihre Rechte 
unter Vorlage der Sparkassenbücher geltend zu ma-
chen, da sonst die Sparkassenbücher andernfalls für 
kraftlos erklärt werden.

Sprockhövel, 30. 8. 2018

Sparkasse Sprockhövel

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(60) Abl. Bez. Reg. Abg. 2018, S.332

Auflösung eines Vereins

Der Verein mit dem Namen „Förderverein Wachkoma 
e.V. Warstein“, eingetragen beim Amtsgericht Arnsberg 
unter VR 80295, ist aufgelöst.

Etwaige Forderungen sind an die Liquidatoren zu rich-
ten. 

Harald Feldmann, Hospitalstraße 29, 59581 Warstein.  
(32)

Sonstige MitteilungenSonstige MitteilungenSonstige MitteilungenE
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Wir unterstützten Gesund-
heitsprogamme, besonders in
ländlichen Regionen. Wir
helfen dabei, die Bevölkerung
über Ursachen von Krank-
heiten und Möglichkeiten der
Vorbeugung aufzuklären.

Gesundheit

Spendenkonto Brot für die Welt:
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB
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